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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Bauleitplanung der Gemeinde Meinhard
1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Nr. 2 ‚Am Stein-
bergsweg’ Gemarkung Schwebda
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB hat die Gemeindevertretung der Ge-
meinde Meinhard am 15.11.2018 die 1. Änderung und Erweite-
rung Bebauungsplan Nr. 2 ‚Am Steinbergsweg’ Gemarkung
Schwebda als Satzung beschlossen.
Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt die 1.
Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 2 ‚Am
Steinbergsweg’ Gemarkung Schwebda in Kraft.
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 127/7, Flur 6, Gemar-
kung Schwebda und ist in der nachstehenden Übersicht gekenn-
zeichnet:

Jeder kann die beschlossene 1. Änderung und Erweiterung des Be-
bauungsplanes Nr. 2 „Am Steinbergsweg“ Ortsteil Schwebda mit
der dazugehörigen Begründung in der Gemeindeverwaltung der
Gemeinde Meinhard, Sandstraße 15, während folgender Zeiten ein-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangen:
Montag bis Freitag von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr
weiterhin:
Montag und Dienstag von 14.00 Uhr - 15.30 Uhr
Donnerstag von 15.30 Uhr - 18.00 Uhr
Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gem. §
13a BauGB durchgeführt. Im beschleunigten Verfahren wird von
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 und von dem Umweltbericht
nach § 2a und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wel-
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie
der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 a BauGB, abgesehen.

Gemäß § 44 BauGB kann ein Entschädigungsberechtigter Entschä-
digung verlangen, wenn die nach §§ 39-42 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile (Vertrauensschäden, Entschädigung in Geld
oder durch Übernahme, Entschädigung bei Begründung von Geh-,
Fahr- und Leitungsrechten, Entschädigung bei Bindungen für Be-
pflanzungen, Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer
zulässigen Nutzung) eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres,in dem diese Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt
wird.

Meinhard, den 30.01.2019

Brill
Bürgermeister

Wohin mit den Windeln?
Meinharder Förderprogramm für Babys und Senioren

Meinhard haben und Ihr
Kind noch nicht das dritte Le-
bensjahr vollendet hat. Bür-
ger, die an Inkontinenz lei-
den, fügen bitte ein Attest des
Arztes oder eine Bescheini-
gung eines anerkannten Pfle-
gedienstes bei.

gen ist das Datum des Ein-
gangsstempels maßgebend.

Antrag stellen
Bitte beachten Sie, dass Sie

nur einen Antrag stellen kön-
nen, wenn Sie Ihren Haupt-
wohnsitz in der Gemeinde

drei Jahre können rund 600
Liter über den Restmüll kos-
tenlos entsorgt werden. Der
Sack wird einfach neben die
Restmülltonne gestellt. Die
Frist für die Antragsstellung
2019 ist der 31. Januar. Bei
später eingehenden Anträ-

B is zu seinem dritten Le-
bensjahr wird ein Kind et-

wa 6000-mal gewickelt. Neu-
geborene benötigen pro Tag
zirka acht- bis zehnmal eine
frische Windel, bei älteren
Babys reduziert sich diese
Zahl auf ungefähr sechs
Stück. Überschlägig haben da
die jungen Eltern in den drei
Jahren 25 Restmülltonnen
nur für Windeln zu entsor-
gen.

Die Mandatsträger der Ge-
meinde Meinhard haben vor
20 Jahren bereits diese Unge-
rechtigkeit erkannt. Eine so-
ziale Abfederung über den
Zweckverband Abfallwirt-
schaft Werra-Meißner war
nicht möglich. Über die Par-
teigrenzen hinweg hat dann
die Gemeindevertretung
1998 einstimmig das Mein-
harder Förderpaket „Windel-
bonus“ auf den Weg ge-
bracht. Aber nicht nur die Ba-
bys werden dabei berücksich-
tigt werden, sondern auch
die unter Inkontinenz leiden-
den Senioren.

Auf Antrag und Nachweis
stellt die Gemeinde pro Quar-
tal einen Restmüllsack mit
rund 50 Liter Fassungsvermö-
gen kostenlos zur Verfügung.
Hochgerechnet auf die ersten

Babys benötigen am Tag etwa zehnmal frische Windeln. Das sorgt für volle Restmüllton-
nen. FOTO: PRIVAT

Handeln, wenn es tropft
Gemeinde Meinhard gibt Tipps zur Wassereinsparung

V iele Verbraucher bemü-
hen sich, Wasser zu spa-

ren. In Meinhard wird für den
Kubikmeter Wasser eine Ge-
bühr von 2,57 Euro erhoben.
Dazu addieren sich 4,80 Euro
für das anteilige Abwasser.
Insgesamt erhebt also die Ge-
meinde 7,37 Euro pro Kubik-
meter Wasser, welche von
der Wasseruhr gezählt wer-
den.

Im Bundesdurchschnitt
geht man davon aus, dass der
Wasserverbrauch bei rund
127 Litern pro Kopf und Tag
liegt. Hochgerechnet auf ein
Jahr sind das rund 45 Kubik-
meter. Die größten Ver-
brauchsstellen sind das Ba-
den, Duschen und Geschirr-
spülen sowie die Toiletten-
spülung mit je einem Drittel
des Gesamtverbrauchs. Al-
lein das Duschen verbraucht
rund 40 Liter. Tägliches Du-
schen summiert sich da auf
rund 14 Kubikmeter im Jahr.
Nur drei Prozent des Verbrau-
ches wird dem Kochen und
Trinken zugerechnet.

Es lohnt sich also, wenn in
regelmäßigen Abständen alle
Verbrauchsstellen (Spülma-
schine, Waschmaschine,
Wasserhähne etc.) abgestellt
werden und nachgeprüft
wird, ob sich die Wasseruhr
bewegt oder ob Fließgeräu-
sche zu hören sind. Wenn
festgestellt wird, dass sich die

Wasseruhr auch nach dem
Abstellen aller Entnahmestel-
len bewegt oder gar Fließge-
räusche auftreten, sollte man
sich mit einem Installateur in
Verbindung setzen und die
Schäden beseitigen lassen,
sonst wird es auf die Dauer
teuer.

Das Gleiche gilt natürlich
auch für defekte Geräte, nur

dass hier Schäden eher sicht-
bar werden. Ein tropfender
Wasserhahn kann zum Bei-
spiel in der Stunde etwa ei-
nen halben Liter Trinkwasser
verlieren. Immerhin sind das
zwölf Liter am Tag oder über
vier Kubikmeter im Jahr. Und
eine nachlaufende oder un-
dichte WC-Spülung kann auf
Dauer ganz schön ins Geld ge-

hen. Je nach Ausmaß des De-
fekts verschwinden da täg-
lich bis zu 50 Liter Wasser un-
genutzt im Abfluss –- auf das
Jahr hochgerechnet sind das
fast 20 Kubikmeter im Jahr.
Alle Wasseruhren sind ge-
eicht und werden turnusge-
mäß durch die Meinharder
Wassermeisterei alle fünf
Jahre ausgetauscht.

Wasseruhren werden turnusgemäß durch die Meinharder Wassermeisterei alle fünf Jahre
ausgetauscht. FOTO: PRIVAT

Am Sonntag über Stock und Stein
Alljährliche Winterwanderung der Freiwilligen Feuerwehr Schwebda

etwa einer Stunde wartet die
Pausenstation mit Fettenbrot
und Gurken sowie heißen
und kalten Getränken auf die
Wanderfreunde.

Zurück im Gerätehaus,
warten dort Leckereien vom
Grill. Sollte das Wetter nicht
mitspielen, findet die Veran-
staltung im Gerätehaus statt.

Treffpunkt ist das Geräte-
haus. Der Weg führt über
Feld- und Wanderwege, da-
her sollte an festes Schuh-
werk gedacht werden! Nach

D ie Freiwillige Feuerwehr
Schwebda lädt am Sonn-

tag, 10. Februar, um 10 Uhr
zu ihrer alljährlichen Winter-
wanderung ein.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Pfarramt Meinhard 1 (Jestädt, Motzenrode, Hitzelrode, Neuerode):
Pfarrerin Jutta Groß, Tel. 0 56 51/2 02 23,
E-Mail: pfarramt.jestaedt@ekkw.de
Pfarramt Meinhard 2 (Schwebda, Frieda, Grebendorf): Pfarrer Rai-
ner Koch, Tel. 0 56 51/5518, E-Mail: pfarramt.schwebda@ekkw.de
Mittwoch, 6. Februar: 19 Uhr im Gemeindehaus in Grebendorf, El-
ternabend zur Anmeldung der neuen Konfirmandinnen und Konfir-
manden
Sonntag, 10. Februar, Gottesdienste: 9.30 Uhr Neuerode, 9.30
Uhr Grebendorf, 10.30 Uhr Schwebda, 10.30 Uhr Jestädt
Sonntag, 17. Februar, Gottesdienste: 10.30 Uhr für das ganze
Kirchspiel in Grebendorf – Begrüßung der neuen Konfirmanden-
gruppe

In der Schwebdaer
Kirche feiern die Ge-
meindemitglieder
am Sonntag um
10.30 Uhr ihren Got-
tesdienst. FOTO: PRIVAT


